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Kernkraftwerk Leibstadt AG 
 

Anpassungen bei der Abschreibungsdauer 
 

 
Die Kernkraftwerk Leibstadt AG wird die finanz-
wirtschaftliche Abschreibungsdauer neu von 50 auf 
60 Jahre verlängern. Damit unterlegt das Unterneh-
men auch in der finanziellen Rechnungslegung den 
bereits bei den Investitionen gängigen Planungswert 
von 60 Jahren Betriebsdauer.  

 
60 Jahre Betriebsdauer ist ein Planungshorizont, den das 

Kernkraftwerk Leibstadt bereits seit längerem für seine 

Investitionsplanung unterlegt hat. Damit einhergehen die 

aktuellen und mittelfristig geplanten Grossinvestitionen in die 

anlagetechnische Sicherheit und Verfügbarkeit und in die 

langfristige Planung im Bereich Personalpolitik. Aufgrund 

dieser bevorstehenden Grossinvestitionen besteht die 

Möglichkeit, dass die Kernkraftwerk Leibstadt AG zu einem 

späteren Zeitpunkt Kapital am Finanzmarkt aufnehmen wird.  

 

Nun führt die Kernkraftwerk Leibstadt AG als logische 

Konsequenz diesen Planungswert auch finanztechnisch im 

Geschäftsjahr 2014 in der Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

ein. 
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Keinen Einfluss auf die Beiträge der Stilllegungs- und 

Entsorgungsfonds 

Die Einzahlungen in die staatlichen Fonds für die Stilllegung 

und Entsorgung des Kraftwerks sind von der Änderung dieser 

Planungsannahme nicht betroffen. Die Berechnungen in 

Bezug auf die jährlichen Beiträge werden weiterhin auf der 

bewährten Basis durchgeführt.  

 

Anpassung der Abschreibungsdauer unterscheidet sich 
von der Laufzeit 

Die Verlängerung der finanzwirtschaftlichen Abschreibungs-

dauer von 50 auf 60 Jahre kann nicht mit der Laufzeit eines 

Kernkraftwerks gleichgesetzt werden. Dieser Anpassung beim 

Planungswert von 60 Jahren steht das in der Schweiz 

angewandte Prinzip der „unbefristeten Laufzeiten“ gegenüber. 

Das heisst, dass das Werk solange betrieben werden darf, wie 

es von der Aufsichtsbehörde als sicher eingestuft wird.  

 

 

Auskünfte zu Fragen erteilt: 

 

Axpo Holding AG 

Corporate Communications 

Parkstrasse 23 

5401 Baden 

 

0800 44 11 00 

 

 

 

 

 


